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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Geschichte und Kultur  

Datum 

29.11.2024 

Drucksachen-Nr. 

2024/217/1 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 11.11.2024 

Kreistag öffentlich 09.12.2024 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Neufassung der Richtlinien zur Kulturförderung des Landkreises Konstanz 

 

Beschlussvorschlag 

Die Richtlinien für die Kulturförderung des Landkreises Konstanz werden wie im Entwurf vorgelegt 
verabschiedet. Die Kulturförderung des Landkreises soll künftig anhand der dargelegten Richtlinien 
durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung: 

Sitzung Kultur- und Schulausschuss vom 11. November 2024 

Beschluss: einstimmig beschlossen 
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Historie und Sachverhalt 

Die Kulturförderung des Landkreises Konstanz unterteilt sich in drei Programme: Die Förderung von 
Institutionen in ihrem laufenden Betrieb, die Förderung einzelner Kulturprojekte durch Beschluss des 
Kreistags und die Förderung kleinerer Kulturprojekte durch den Kulturförderfonds. 

Die Praxis der Zuschussbewilligung braucht einen Rahmen. Dieser soll einerseits die internen Prozes-
se der Zuschussbewilligung durch Landratsamt und Kreistag regeln, andererseits der Öffentlichkeit 
gegenüber Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Förderziele vermitteln.  

Die neu gefassten Richtlinien lösen die 2019 in Kraft getretenen Richtlinien ab. Die Neufassung defi-
niert die Förderziele präziser als bisher, gibt außerdem klarere Hinweise zur Antragstellung und zum 
Förderverfahren. 

 

Ergänzung:  

Auf Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 11. November wurde unter 2.2 Satz 5 eingefügt. 
Dieser Passus ermöglicht es, Projekten, bei denen Einnahmen erzielt werden, Fördermittel nur als 
Fehlbetragsfinanzierung zu gewähren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Entwurf Richtlinien für die Kulturförderung des Landkreises Konstanz Version 2 

Anlage 2 – bisher geltende Richtlinien für die Kulturförderung des Landkreises Konstanz 
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 25 Handlungsfeld: Kultur 

Leistungsziel: Zuschusszahlungen an Kultureinrichtungen, Projektförderung für kulturelle Pro-
jekte, Bezuschussung der Kunststiftung Landkreis Konstanz 

Maßnahme: Förderung von kulturellen Projekten nach erfolgter Antragstellung und 
Abstimmung im Kultur- und Schulausschuss und Kreistag sowie Förderungen im 
Rahmen des Kleinförderfonds des Landkreises Konstanz 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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